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Für Angestellte auf Planstellen gelten prinzipiell dieselben Voraussetzungen für eine
Beurlaubung wie für Beamte (Ausnahmen wie bei Sabbatjahren stellen Tarifbeschäftigte
deutlich schlechter).

Das man als Planstelleninhaber irgendwie mehr Rechte/Möglichkeiten hat als als Beamter gibt
es eigentlich auch in kaum einem Bereich (okay, man darf z.B. Arbeitskampf führen, die mit
Lohnausfällen verbunden sind - aber das Resultat wird ja regelmäßig auf die zuschauenden
Beamten übertragen).

Also, wenn man das Gesamtsystem sich anguckt, ist das sehr unwahrscheinlich......(mag sein,
dass es irgendeinen Trick in irgendeinem Bundesland gibt)

Es könnte sogar sein, dass die Möglichkeit der Beurlaubung bei Angestellten THEORETISCH
prinzipiell einfacher ist (weil die Regulierung im Beamtenrecht stärker ausgeprägt ist), daraus
erwächst dann aber kein ANSPRUCH.
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